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Architektonisch ansprechende Stadten-
sembles, Dörfer, Siedlungen, Plätze, Ge-
bäude und Infrastrukturbauwerke sind, 
das lehrt uns die Kulturgeschichte, kul-
turell verortet, handwerklich gut (präzise, 
solide) ausgeführt und formschön. Die-
se (bau-)kulturellen Merkmale guter Bau-
kunst sind individuelle, Orte und Kulturen 
prägende Antworten auf zweckhafte Fra-
gen der jeweiligen Epochen ihres Entste-
hens. Unsere Baukultur ist geprägt von ei-
nem Konkurrenzgedanken, der bis in das 
antike Griechenland des 5. Jahrhunderts  
v. Chr. zurückreicht. Dem Gemeinwesen 
und der Kultur verantwortliche Politiker 
haben Künstler gesucht, die die soziokultu-
rellen Ideen ihrer Zeit in die von ihnen ge-
stalteten, langfristig lebenswerten, ökolo-
gisch und ökonomisch werthaltigen Städte, 
Bauwerke und Gärten transformierten. 
Wie fanden diese „großen“ Politiker die 
Künstler ihrer Zeit?

Der „schöpferische Gedanke“, die Su-
che nach dem besten Projekt für eine auch 
der Allgemeinheit dienliche Aufgabe fin-
det sich bereits im schon in Homers „Ili-
as“ verbürgten Agon, dem griechischen 
Wettstreit, der, sei es im Sport, in der Po-
litik oder in der Kunst, jeweils das Ziel 
hatte, den Besten bzw. das Beste hervor-
zubringen. Der antike Wettstreit fand sei-
ne Epigonen in der Renaissance und ist bis 
heute vorbildhaft für das Lösen intellek-
tueller und künstlerischer Aufgaben.2 Die 
Bestgeeigneten für eine Gestaltungsauf-
gabe suchen und finden war und ist unser 
Thema. In Florenz führte die europaweite 
Suche nach Lösungen für das Wölben der 

Architekturwettbewerbe sie als Kollegen. Ihr Leitbild ist die grie-
chische Arete – die Tüchtigkeit, die Per-
fektion (in dem Sinne, dass sie alles per-
fekt machen, gestalten, formen, das Beste 
hervorbringen wollen).

2. Die an einem von einer Ziviltechniker-
kammer kooperierten anonymen Wett-
bewerb Teilnehmenden vertrauen der 
hohen Qualität der Ausschreibung, dem 
Auftraggeber, der Verfahrensbetreuung 
und der Kompetenz und Objektivität des 
Preisgerichts, dem kritischen Diskurs, der 
gegen plakative, hohle Bauwerksphrasen 
kämpft.

3. Anonyme Architekturwettbewerbe sind 
vielfältige Forschungsbeiträge zu bau-
künstlerischen und bautechnischen Her-
ausforderungen, an denen sich Architek-
ten und Ingenieure orientieren, von denen 
sie lernen und anhand derer sie die eige-
nen Routinen überprüfen.

4. Anonyme Architekturwettbewerbe liefern 
Bauherren und Kommunen divers-multi-
ple Wettbewerbsbeiträge zu Bauaufgaben. 
Mit der Vielzahl an Wettbewerbsbeiträ-
gen leisten Architekten und Ingenieure 
Aufklärung zu städtebaulichen, bautech-
nischen, zweckhaften, ökologischen und 
ökonomischen Aspekten, an die der Bau-
herr ursprünglich gar nicht gedacht hat.

5. Anonyme Architekturwettbewerbe le-
gitimieren Bauherren und Kommunen, 
Fachentscheidungen nach demokrati-
schen Regeln – ohne den Anschein einer 
Repression – herbeizuführen.

Warum scheuen manche Bauherren Archi-
tekturwettbewerbe und beauftragen Juristen 
mit der Formulierung von Umgehungskon-
struktionen? Sie behaupten, die Durchfüh-
rung von Wettbewerben sei zu kompliziert, 
die Vielzahl an Wettbewerbsbeiträgen sei 
nicht bewältigbar, die Risiken vergaberecht-
licher Einsprüche seien zu hoch, und wenden 
sich an Vergabejuristen, die (ich anerkenne 
den juristisch notwendigen Mindestanteil an 
der Arbeit zur Findung z. B. eines General-
planers) behaupten, den Bauherrn mit Ver-
tragskonstrukten vor Schaden zu bewahren. 
Bei Bauausführungsleistungen (Baumeister-
arbeiten, Elektroarbeiten usw.) funktioniert 
das dann, wenn die Ausführungspläne und 

-berechnungen und ein konstruktives Leis-
tungsverzeichnis vorliegen. Hier sind wir an 
des Pudels Kern angelangt: Anders als durch 
Pläne und Leistungsverzeichnisse exakt fest-
gelegte Bauleistungen verlangt die Ausschrei-
bung zur Vergabe von Dienst-/Planungsleis-
tungen, da das Werk „Entwurf und Planung“ 
Gegenstand der Auftragsvergabe ist, eine an-
dere Vergabepraxis zur Findung der bestge-
eigneten Planer. Die Annahme von Bauherren 
und deren Beratern, dass sich über Eignungs- 
und Auswahlkriterien die Gruppe der „ge-
eigneten Dienstleistenden“ auswählen lasse, 

ist schlichtweg falsch. Unzählige Beispiele 
belegen, dass über Referenzen und Umsät-
ze, die an das Beschaffungsziel angeglichen 
sind, nicht die bestgeeigneten Entwerfer an-
gesprochen werden. Oft werden über derar-
tige Kriterien Planungsgesellschaften ange-
sprochen, die noch nie an einem Wettbewerb 
für ein innovatives Projekt teilgenommen ha-
ben. Ich erinnere hier an Alvar Aalto (1898–
1976), der ohne Referenzen (!) den Wettbe-
werb für das Sanatorium in Paimio, Finnland 
gewann – das 1933 fertiggestellte Gebäude ist 
heute ein Baudenkmal.

Die empirisch belegten Fakten, die ich 
bestrebt war zusammenzufassen, verherr-
lichen keine geschlossene Gesellschaft der 
Künstler, im Gegenteil. Beim Vermessen der 
Bau- und Gestaltungsaufgaben sind vielfälti-
ges Denken und Kritik die obersten Maximen 
für Bauherren, Architekten und Ingenieu-
re. Offene, anonyme Architekturwettbewer-
be sind der tradierte und oft erprobte Bei-
trag zum Finden der besten Lösung. Selbst 
für kleine Bauaufgaben eignen sich anony-
me Architekturwettbewerbe besser als Ver-
handlungsverfahren mit vorgeschalteten 
Bewerbungsverfahren. Geschulte Verfah-
rensbetreuer und die Wettbewerbsausschüs-
se der Ziviltechnikerkammern stehen Bau-
herren beratend bei der Ausschreibung und 
Orchestrierung von Wettbewerben zur Sei-
te. Bei vorgeschalteten anonymen, ein- und 
zweistufigen Architekturwettbewerben sind 
die vergaberechtlichen Einspruchsrisiken für 
Auftraggeber, die auf der Suche nach den für 
ihre Bauaufgaben bestgeeigneten Architek-
ten und Ingenieuren sind, gering, die bau-
künstlerischen Ergebnisse in der Regel bes-
ser als bei nicht offenen Verfahren.
—
Heinz Priebernig
—   
—

Die Vorteile 
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„Juroren: Leute, die es sich 
nicht leicht machen“ 1 

1 Aus Peter Handke, Phantasien  
der Wiederholung.    

2 Siehe dazu auch den Beitrag 
„Architekturwettbewerbe“  
in „derPlan“ Nr. 51, S. 10.  

Domkuppel zum Erfolg: Brunelleschi, der 
keine bautechnische Vorbildung hatte, hat-
te die beste Idee, nämlich die der „freien 
Wölbung“ ohne Lehrgerüst, und die Vie-
rungskuppel der Santa Maria del Fiore 
konnte nach über hundert Jahren vollen-
det werden. Im 19. Jahrhundert waren es 
Architekturwettbewerbe, wie wir sie heute 
kennen, die die Visionen der Architekten 
für die großen Bauaufgaben einem öffent-
lichen Diskurs überantworteten.

Der Wert anonymer Architekturwett-
bewerbe besteht darin, dass am Gestalten 
der Umwelt interessierte Architekten und 
Ingenieure freiwillig Ideen zu Bauaufga-
ben liefern und Lösungsansätze aufzeigen 
und diese den Auftraggebern zur Diskus-
sion vorlegen. Das Erforschen und Durch-
deklinieren einer Gestaltungsaufgabe im 
Wettbewerb geht über das „Mechanische“ – 
das Nur-Bauen – hinaus. Die Konkurrenz 
der vielen Wettbewerbsteilnehmer schärft 
deren Sinne und führt, fern der Beliebig-
keit der Bauwildnis, zu Lösungen, an die 
der Bauherr gar nicht gedacht hat. Es ist die 
Vielheit an unterschiedlichen Lösungsan-
sätzen, die den großen Schatz anonymer 
Wettbewerbe begründet.

Warum sind anonyme Architektur-
wettbewerbe das Nonplusultra 
der Baukunst? 

1. Künstler-Architekten und Künstler-In-
genieure sind – von ihrer Ausbildung 
an den Universitäten, von den berufli-
chen Vorbildern – geprägt vom agona-
len Prinzip, dem Prinzip der Konkur-
renz, und die Mitbewerber betrachten 

Aus dem Hinterland des Preisrichtens

Der erstrebenswerte Grad 
an Protokollwahrheit
Nicht das am schnellsten abgefasste oder vielleicht das um-
fangreichste Preisgerichtsprotokoll sind im Sinne des Verfah-
renserfolges im Architekturwettbewerb erstrebenswert, son-
dern jenes, das die aus den Beurteilungskriterien abgeleiteten 
Argumente des Preisgerichts zu den Wettbewerbsarbeiten am 
schlüssigsten zusammenfasst und den Entscheidungspfad 
umgangssprachlich transparent werden lässt. Eine Bestärkung 
bekannter Schreibgrundsätze aus gegebenem Anlass.

Der Architekturwettbewerb ist sowohl 
im Wettbewerbsstandard Architek-
tur 2010 als auch im Bundesvergabege-
setz 2018 kontextuell definiert – als ei-
nes der Hauptwerkzeuge der Baukultur 
ausführlich geregelt und ausgerichtet auf 
die Teilnehmerinteressen in Ersterem, 
als Verfahrensexot knapp normiert und 
eingebettet in das EU-Vergaberegime in 
Letzterem. Die Definitionen widerspre-
chen sich kaum und sind langfristig an-
gelegt. Die von den Regelgebern getrage-
ne Hoffnung, sie seien wenn schon nicht 
zeitlos, so doch für ein Jahrzehnt stabil, 
erfüllt sich nicht. Die verwendeten Worte, 
Begriffe und Semantiken sind sprachlich 
in diesen schnellen Zeiten nicht stabil.

Allein die weite Umdeutungsstre-
cke, die angestammte Begriffe wie In-
dividualdistanz, öffentliches Interesse, 
Gemeinwohl, Freizügigkeit oder Wirt-
schaftlichkeit seit Beginn der Pandemie 
zurückgelegt haben, zeigt, wie stark äu-
ßere Einflüsse werden können. Der ge-

sellschaftliche Raum wird gerade neu 
vermessen, der gebaute ist neu zu fas-
sen, vom Bürgersteig bis zum Wohn-
zimmer – und die dabei angemessenen 
Verfahren sind inhaltlich neu aufzuset-
zen. Covid-19 verändert also nicht nur 
innere Verfahrensstrukturen („Zwei-
Meter-Preisgericht“, „maskierte“ Bür-
gerversammlung, Kolloquien in ver-
ständnistötender Virtualität), sondern 
erfordert zugespitzte Ziele: nachhaltige-
re Raumprogramme, Prioritäten der Bo-
dennutzung, längere Lebenszyklen usw.

Alles in allem bedeutet das ver-
schärfte Arbeitsbedingungen im Ar-
chitekturwettbewerb: Erstens muss die 
Projektentwicklung präzisere Rahmen-
bedingungen schaffen; zweitens muss die 
Vorarbeit (auch die partizipative Erkun-
dung) nahtlos in die Wettbewerbsaufga-
be übersetzt werden; drittens muss das 
Preisgericht sein Beurteilungsermessen 
sorgfältig handhaben und darüber wohl-
abgewogen berichten. Das ist bisher lei-
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